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RS OGH 1995/5/29 1Ob1585/95
(1Ob1586/95), 3Ob156/13g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1995

Norm

ABGB §1425 I

ABGB §1425 VB

Rechtssatz

Der Erleger kann im Erlagsverfahren einen weiteren potentiellen Gläubiger auch nachträglich nominieren. Die

schuldbefreiende Wirkung des Gerichtserlags hängt also nicht davon ab, daß alle in Betracht kommenden potentiellen

Gläubiger bereits im Erlagszeitpunkt angeführt wurden.
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